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I. 	Allgemeines 

Art. 1 	Begriffe und Geltungsbereich 

Dieses Reglement legt die zum Schutz des Grund- und Quellwassers erfor-
derlichen Nutzungsbeschränkungen und Schutzmassnahmen fest. 

Es gilt ausschliesslich für die Grundwasserschutzzone Gallusquelle, Teilgebiet 
Kanton Zürich. 

Die Grundwasserschutzzone wird unterteilt in: 

- Fassungsbereich 	Zone 1 
- Engere Schutzzone Zone II 
- Weitere Schutzzone Zone III 

Der Fassungsbereich dient dem unmittelbaren Schutz der Quellfassungen. Mit 
der engeren Schutzzone sollen die Quellfassungen vor schädlichen Einflüssen 
und baulichen Eingriffen geschützt werden. Die weitere Schutzzone ist eine 
Pufferzone im Uebergang zum anschliessenden Gewässerschutzbereich; hier 
werden Nutzungsbeschränkungen und Massnahmen zur allgemeinen Gefah-
renabwehr erlassen. 

Im Schutzzonen-Teilgebiet Kanton Zürich besteht lediglich eine Zone III. 

Für die auf dem Teilgebiet Kanton St. Gallen liegenden Zonen I - 1111 erlässt der 
Gemeinderat Eschenbach SG ein separates Reglement. 

Die Grundwasserschutzzone um die Quellfassungen bildet eine Zone S im Sinne 
von Abschnitt V des kant. Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz vom 
8. Dezember 1974 sowie der eidg. Verordnung über den Schutz der Gewässer 
vor wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF) vom 28. September 1981. 



Art. 2 	Gesetzliche Grundlagen 

- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen Verunreinigung vom 8. 
Oktober 1971 (Gewässerschutzgesetz) Art. 30. 

- Kant. Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz vom 8. Dezember 1974 
(EG GSchG) Abschnitt V; 35-40. 

Art. 3 	Hydrogeologische Grundlagen / Geltungsbereich 

Grundlage für diese Schutzzonen bildet der hydrogeologische Bericht vom 
31.10.1990, verfasst durch Geolog. Büro Dr. L. Wyssling, Pfaffhausen. 

Der Geltungsbereich dieses Reglementes beschränkt sich auf die Zone III auf 
zürcherischem Kantonsgebiet. Für die Zonen I - III auf dem Gebiet des Kt. St. 
Gallen erlässt die Gemeinde Eschenbach SG ein eigenes Reglement. 

Die Ausdehnung der Zonen ergibt sich aus dem Schutzzonenplan im Massstab 
1:1 '000, erstellt durch Ingenieurbüro Frei und Krauer, Rapperswil mit Datum vom 
30.4.1992 (Plan Nc. 24'256 ZH). 

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan bilden Zusammen eine 
Einheit. 

Art. 4 	Weitere gesetzliche Bestimmungen 

Weitere Vorschriften des Bau- und Planungsrechtes, des Umwelt-, Natur- und 
Heimatschutzes sowie die übrigen Bestimmungen des Gewässerschutzgesetzes 
bleiben vorbehalten. 

II. 	Nutzungsbeschränkungen 

Art. 5 	Weitere Schutzzone, Zone III 

In der weiteren Schutzzone gelten folgende Nutzungsbeschränkungen: 

a) Bauten und Anlagen 

Das Erstellen von Bauten und Anlagen, in oder auf denen wassergefähr-
dende Stoffe erzeugt, verwendet, umgeschlagen, befördert oder gelagert 
werden, ist vorbehältlich Art. 5 lit. b) verboten. Allfällige landw. Siedlungen 
sind nach Möglichkeit ausserhalb dieser Zone zu realisieren. Bauten bedür-
fen einer Bewilligung des Amtes für Gewässerschutz und Wasserbau. 



b) Abwasserleitungen / Abwasseranlagen 

Schmutzwasserleitungen inklusive Hausanschlüsse und Schächte müssen 
dicht erstellt und so ausgeführt werden, dass spätere Dichtigkeitskontrollen 
möglich sind. Sie haben den in der SIA Norm 190 umschriebenen Dichtig-
keitsanforderungen für die Zone S zu genügen. Bei der Inbetriebnahme 
neuer Anlagen sind sämtliche Bauteile auf deren Dichtigkeit zu prüfen. 
Schmutzwasserleitungen sind in den ersten drei Jahren jährlich, später alle 
drei Jahre auf ihre Dichtigkeit zu überprüfen. Für fugenlose oder ver-
schweisste Leitungen genügt für die wiederkehrende Kontrolle eine Ka-
nalfernsehaufnahme. 

c) Flurstrassen 

Das Erstellen von Flurstrassen ist erlaubt. Die Deckschichten der wasser-
führenden Horizonte dürfen nicht verletzt werden. Anfallendes Strassen-
oder Sickerleitungswasser darf nicht punktuell versickert werden. Der Ein-
satz von Unkrautvertilgungsmitteln im Strassenbereich ist verboten. 

d) Versickerungen 

Das Versickern von Abwässern sowie das Erstellen von Bau- und Zeltlagerla-
trinen mit Sickergruben sind verboten. 

e) Wassergefährdende Stoffe 

Das Lagern und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen ist grund-
sätzlich verboten. Für Ausnahmen (Heizöl) gelten die Bestimmungen der 
eidg. Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden 
Flüssigkeiten (VWF) vom 28. September 1981 (Art. 23). 

f) Deponien, Ablagerungen, Abstellplätze 

Das Errichten und Betreiben von Deponien aller Art, das Ablagern von Abfäl-
len sowie das Lagern von wasserlöslichen Stoffen ist verboten. 

Das Abstellen von nicht verkehrstauglichen Fahrzeugen und nicht betriebs-
tüchtigen Maschinen, die wassergefährdende Stoffe enthalten, ist untersagt. 

g) Materialentnahme / Geländeveränderungen 

Jeglicher Abbau von Kies, Sand sowie anderem anstehendem Bodemate-
rial ist verboten (Ausnahme: Aushub bedingt durch Flurstrassenbau). 

Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, bei denen 
die Deckschicht beseitigt oder wesentlich vermindert wird. 



h) Bewirtschaftung 

Die landwirtschaftliche Nutzung, wie Graswirtschaft, Weidegang, Acker- und 
Obstbau sowie die mit der landwirtschaftlichen Nutzung vergleichbaren Kul-
turen sind zugelassen. 

Bei einer ackerbaulichen Nutzung ist die Fruchtfolge so zu gestalten, dass 
der Bracheanteil zeitlich auf ein Minimum reduziert wird. Für die Ueber-
winterung ist grundsätzlich eine Begrünung anzustreben. 

Folgende Bodennutzungen sind untersagt: 

Das Anlegen und Betreiben von Container-Kulturen. 
Die Zwischenlagerung von Mist (Mieten) auf dem Felde. 
Das Erstellen von Kompostmieten auf unbefestigtem Boden, sofern dies 
den Kleinbedarf übersteigt. 

Einschränkungen bezüglich Pflanzenschutz und Düngung, siehe lit. i) u. k). 

i) Pflanzenschutz / Unkrautbekämpfung 

Als Pflanzenbehandlungsmittel gelten Pflanzenschutzmittel, Unkrautvertil-
gungsmittel und Regulatoren für die Pflanzenentwicklung. 

Mit dem Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln ist allgemein Zurückhal-
tung zu üben. 

Der Anwender hat die auf der Etikette angegebenen Schutzmassnahmen 
und die Gebrauchsanweisung zu befolgen. 

Der Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln richtet sich nach der Hilfsstoff-
verordnung vom 4. Feb. 1955 und nach der Stoffverordnung vom 9. Juni 
1986. 

In allen Anwendungsfällen dürfen nur Pflanzenbehandlungsmittel eingesetzt 
werden, für die eine Zulassung durch die eidg. Bewilligungsbehörde vorliegt 
und die keinem Anwendungsverbot in der Schutzzone unterliegen. 

Nutzungsbeschränkungen Pflanzenschutz: 

In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot für Pflanzenbe-
handlungsmittel, die mit dem Signet ee,  gekennzeichnet sind. 

Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln und Regulatoren für die Pflan-
zenentwicklung ist an und auf Strassen, Wegen und Parkanlagen sowie 
auf Dächern verboten. 



- In der Grundwasserschutzzone ist das Lagern und Zubereiten von Pflan-
zenbehandlungsmitteln sowie das Beseitigen von Packungen und Brühe-
resten verboten. 

- Das Reinigen der Spritzgeräte hat sachgerecht ausserhalb der Grundwas-
serschutzzone zu erfolgen. 

Die für die Landwirtschaft geprüften Pflanzenbehandlungsmittel sind im jähr-
lich erscheinenden Pflanzenschutzmittelverzeichnis der eidg. landw. For-
schungsanstalten aufgeführt. 

k) Düngung 

Grundsatz: Als Mass für die Düngung gelten die jeweils aktuellen Richtlinien 
und Empfehlungen der entsprechenden eidg. Forschungsanstalten. 

Die im Boden vorhandenen Nährstoffvorräte sind durch Bodenanalysen zu 
erfassen und bei der Bemessung der Düngergaben mitzuberücksichtigen. 
Im weiteren sind die Düngergaben den Bedürfnissen der Pflanzen und den 
zu erwartenden Erträgen anzupassen. 

Für die Düngung gelten folgende Nutzungsbeschränkungen: 

Das Ausbringen und Beseitigen von Düngemitteln über das Mass der 
pflanzenbaulichen Bedürfnisse (Entzug der Kulturen) ist verboten. 

Die Anwendung von Klärschlamm ist untersagt. 

Es ist verboten, Gülle auf wassergesättigten, gefrorenen oder schneebe-
deckten Boden auszubringen. 

Während der Monate November bis Ende Februar darf grundsätzlich 
keine Gülle ausgebracht werden. 

Handelsdünger, die Stickstoff enthalten, und Gülle dürfen nur verwendet 
werden, wenn der Boden bewachsen ist oder unmittelbar danach be-
pflanzt wird. 

Das Ausbringen von häuslichem Abwasser, Rückständen aus Haus-
klärgruben und abflusslosen Abwassergruben ist verboten. 

Lanzendüngung ist unzulässig. 

Das Beimischen von Düngemitteln zu Bewässerungswasser ist verboten. 



I) 	Nutzungsbeschränkungen im Wald 

Bewirtschaftung 

In der Waldbewirtschaftung ist anzustreben, dass die Verjüngung des Wald-
bestandes möglichst kleinflächig erfolgt. 

Pflanzenbehandlungsmittel 

Die Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln richtet sich nach den Be-
stimmungen der Verordnung über den forstlichen Pflanzenschutz vom 9. 
Juni 1986 und nach der Stoffverordnung vom 9. Juni 1986. Pflanzen-
behandlungsmittel dürfen im Wald und am Waldrand nur verwendet werden, 
wenn sie für die Erhaltung des Waldes unerlässlich sind und nicht durch 
Massnahmen ersetzt werden können, welche die Umwelt weniger belasten. 

Die Behandlung von geschlagenem Holz gegen Insektenbefall ist auf dafür 
geeigneten Plätzen zugelassen, sofern es aus zwingenden Gründen nicht 
rechtzeitig abgeführt werden kann. 

In allen Fällen dürfen nur Pflanzenbehandlungsmittel eingesetzt werden, für 
die eine Zulassung durch die eidg. Bewilligungsbehörde vorliegt und die kei-
nem Anwendungsverbot in der Schutzzone unterliegen. 

Nutzungsbeschränkungen Pflanzenschutz: 

- In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot für Pflanzen be-
handlungsmittel, die mit dem Signet -X gekennzeichnet sind. 

- 	Der Einsatz von Herbiziden ist verboten. 

Holzschutzmittel 

Der Einsatz von Holzschutzmitteln (wie z.B. Stoffe gegen holzzerstörende 
und holzverfärbende Organismen etc.) ist verboten. 

Mittel zur Behandlung von Bäumen gegen Schädlinge und Krankheiten so-
wie Mittel die an geschlagenem Holz im Wald verwendet werden, gelten als 
Pflanzenbehandlungsmittel (siehe oben). 

Düngung 

Die Verwendung von Düngern und Zusätzen ist grundsätzlich verboten. 

III. Spezielle Massnahmen 

Es sind keine speziellen Massnahmen erforderlich. 



IV. Schlussbestimmungen 

Art. 6 	Ausnahmefälle, Auslegung und Aenderung des Reglementes 

In begründeten Ausnahmefällen kann der Gemeinderat (bzw. der Fassungs-
eigentümer) im Einvernehmen mit der Baudirektion Erleichterungen für den 
Vollzug der angeordneten Massnahmen und unbedeutende Abweichungen 
vom Reglement bewilligen. 

Zur Beurteilung von speziellen Nutzungsarten und Schutzmassnahmen, die 
im vorliegenden Reglement nicht umgeschrieben sind, ist die vom Bun-
desamt für Umwelt, Wald und Landschaft erlassene Wegleitung zur 
Ausscheidung von Gewässerschutzbereichen, Grundwasserschutzzonen 
und Grundwasserschutzarealen als Richtlinie beizuziehen und sinngemäss 
anzuwenden. 

Allfällige weitere Einschränkungen sind durch Aenderung des Reglementes 
oder in einem separaten Verfahren zu erlassen. 

Art. 7 	Inkrafttreten 

Schutzzonenplan und Schutzzonenreglement treten nach der Genehmigung 
durch die Baudirektion in Kraft. 

Art. 8 	Anmerkung im Grundbuch 

Nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen sind die Eigentumsbe-
schränkungen gemäss vorliegendem Reglement im Grundbuch bei den be-
troffenen Parzellen anzumerken. 

Art. 9 	Informationspflicht 

Die Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind verpflichtet, Pächter, 
Mieter oder Nutzniesser sowie Unternehmer, die auf ihren Grundstücken 
arbeiten über die entsprechenden Nutzungsbeschränkungen der Grund-
wasserschutzzonen zu informieren. 

Art. 10 	Vollzug und Ueberwachung 

Gemäss 7 EG GSchG liegt die unmittelbare Aufsicht und Kontrolle über die 
Einhaltung der im Reglement aufgeführten Nutzungsbeschränkungen beim 
Gemeinderat. 

Art. 11 	Strafbestimmungen 

Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden nach den Vorschriften 
des Einführungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz bestraft. 



Die Strafbestimmungen des Gewässerschutzgesetzes und des Schweizerischen 
Strafgesetzbuches bleiben vorbehalten. 

Vom Gemeinderat 
	

festgesetzt am: - 8. Sep. 1392 

Der Präsident: 	 Der Gemeindeschreiber: 
----- 

•--------.--v 

Genehmigt durch die Baudirektion mit 
Verf. Nr. 	2 6 3 5 	vom: 	jLj:, 1992 
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